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Kleine Anfrage 1612 
 
des Abgeordneten Kai Abruszat    FDP 
 
 
 
Vergütete Mehrarbeit von Pädagogen im Regierungsbezirk Detmold? 
 
 
 
Mit Landtagsdrucksache 16/3858 hat die Ministerin für Schule und Weiterbildung meine Klei-
ne Anfrage 1433 beantwortet. Ergänzend hierzu ist von Interesse, wie sich die tatsächliche 
beziehungsweise vergütete Mehrarbeit bezogen auf den Regierungsbezirk Detmold darstellt. 
 
 
Vor diesem Hintergrund frage ich daher die Landesregierung: 
 
1. Wie viele vergütete Mehrarbeitsstunden wurden im Schuljahr 2011/2012  von den Leh-

rerinnen und Lehrern an Schulen im Regierungsbezirk Detmold geleistet (bitte in abso-
luten Zahlen, nach Schulformen und Kreisen/kreisfreie Stadt aufgeschlüsselt darstel-
len)? 

 
2. Welche Haushaltsmittel wurden für die unter Frage 1 nachgefragten Mehrarbeitsstun-

den konkret aufgewendet (bitte nach Haushaltstiteln, Schulformen, Kreisen/kreisfreie 
Stadt darstellen)? 

 
3. Vor dem Hintergrund, dass nach Ziffer 5.1 des Runderlasses „Mehrarbeit und neben-

amtlicher Unterricht im Schuldienst“ Mehrarbeitsunterricht nicht vergütbar ist, wenn die 
Zahl der Unterrichtsstunden im Kalendermonat weniger als vier Unterrichtsstunden be-
trägt: Wie viele Mehrarbeitsstunden wurden im Schuljahr 2011/2012 von den Lehrerin-
nen und Lehrern an Schulen im Regierungsbezirk Detmold geleistet, die nicht vergüt-
bar waren, weil deren Zahl weniger als vier Unterrichtsstunden im Kalendermonat be-
tragen hat (bitte in absoluten Zahlen, nach Schulformen und Kreisen/kreisfreie Stadt 
aufgeschlüsselt darstellen)? 
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4. Laut Runderlass „Mehrarbeit und nebenamtlicher Unterricht im Schuldienst“ ist Mehrar-
beitsunterricht nicht vergütbar, soweit sie mehr als 288 Unterrichtsstunden im Kalen-
derjahr beträgt. Um insgesamt wie viele Stunden wurde die diesbezügliche Stunden-
zahl von 288 Unterrichtsstunden im Kalenderjahr im Schuljahr 2011/2012 im Regie-
rungsbezirk Detmold überschritten (bitte in absoluten Zahlen, nach Schulformen und 
nach Kreisen/kreisfreie Stadt aufgeschlüsselt darstellen)? 

 
 
 
Kai Abruszat 
 


